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RS OGH 1976/11/24 13Os153/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1976

Norm

StGB §146 A2

Rechtssatz

Bloßes unrichtiges Parteienvorbringen ist lediglich im hoheitlichen Verwaltungsverfahren zur Täuschung objektiv

ungeeignet und damit stra6os, weil derartige Parteibehauptungen der behördlichen Überprüfungsp6icht unterliegen;

auf private Verhältnisse trifft dies nicht generell zu.
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